
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
1 

82
0 

89
9

A
1

��&����
�������
(11) EP 1 820 899 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
22.08.2007 Patentblatt 2007/34

(21) Anmeldenummer: 07001322.2

(22) Anmeldetag: 22.01.2007

(51) Int Cl.:
D21F 9/00 (2006.01) B65D 5/42 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI 
SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
AL BA HR MK RS

(30) Priorität: 16.02.2006 DE 102006007290

(71) Anmelder: Texmag GmbH Vertriebsgesellschaft 
GmbH
8800 Thalwil (CH)

(72) Erfinder: Ernst, Thomas
33813 Oerlinghausen (DE)

(74) Vertreter: Peterreins, Frank
Patent- und Rechtsanwälte 
Bardehle Pagenberg Dost 
Altenburg Geissler 
Galileiplatz 1
81679 München (DE)

(54) Verfahren zur Einbringung von RFID-Tags in Wellpappe

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren, eine Anlage
und ein System zur Herstellung bzw. Bestückung von
Pappe, derart, dass Informationsträger (26) zwischen
zwei Materiallagen (15,16) eingebracht werden können,
sowie ein derart hergestelltes Materialstück aus Pappe
und eine Verpackung. Insbesondere betrifft die Erfin-
dung die Einbringung eines Informationsträgers (26) in

Wellpappe unter Berücksichtigung anschließend erfol-
gender Schnitte in Querrichtung, des Abstands der Po-
sition, an welcher die Querschnitte durchgeführt werden,
von der Position, an welcher die Informationsträger (26)
aufgebracht werden, und von der Bewegung, welche die
Materialbahn zwischen der Aufbringungsposition und
der Querschneideposition durchführt.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren, eine Anla-
ge und ein System zur Herstellung bzw. Bestückung von
Pappe, derart, dass Informationsträger zwischen zwei
Materiallagen eingebracht werden können, sowie ein
derart hergestelltes Materialstück aus Pappe und eine
Verpackung.

Stand der Technik

[0002] Aus dem Stand der Technik sind Anlagen zur
Herstellung von Wellpappe bekannt, deren prinzipieller
Aufbau in Fig. 1 dargestellt ist. Eine solche Anlage um-
fasst eine oder mehrere einseitige Gruppen, bei denen
jeweils eine glatte und eine geriffelte Bahn zusammen-
gefügt werden. Die so zusammengefügten Bahnen wer-
den einseitige Bahnen genannt. Bei der Zusammenfüh-
rung und Kaschierung werden die einseitigen Bahnen
und eine Deckbahn zu einer einzigen Bahn zusammen-
geführt und kaschiert. Der Bereich bis hier hin wird auch
als Nassende bezeichnet. Nach der Kaschierung durch-
läuft die Bahn einen Heiz- und Zugbereich. Hier wird die
Bahn durch Einbringung von Hitze getrocknet. In der ab-
schließenden Endverarbeitung wird die Wellpappen-
bahn an den Rändern beschnitten und je nach Bedarf
weiter in gewünschte Formate geschnitten und in ein La-
ger transportiert.
[0003] Weiterhin sind aus dem Stand der Technik In-
formationsträger wie z.B. RFID-Tags/RFID-Transponder
(RFID steht für Radio Frequency Identification, was
gleichbedeutend ist mit Funk-Erkennung) bekannt, die
zur Kennzeichnung von z.B. Artikeln in einem Waren-
haus dienen können. Solche Tags können kontaktlos
ausgelesen werden, so dass ein Korb voller Waren für
die Erfassung an einer Kasse nicht mehr ausgeleert wer-
den muss. RFID-Tags werden im Stand der Technik wie
herkömmliche Preisschilder auf Verpackungen aufge-
klebt.
[0004] Das manuelle Aufkleben von Tags auf Güter ist
fehlerbehaftet und aufwendig.

Zusammenfassung der Erfindung

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt folglich die
Aufgabe zu Grunde, die bekannten Verfahren und Anla-
gen zu verbessern.
[0006] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ein
Verfahren, ein Materialstück aus Pappe, eine Verpak-
kung, eine Anlage und ein System gemäß den ange-
hängten unabhängigen Ansprüchen gelöst. Vorteilhafte
Ausführungsformen werden in den abhängigen Ansprü-
chen beschrieben.
[0007] Erfindungsgemäß ist für eine lückenlose Nach-
vollziehbarkeit des Warenstroms von Transportverpak-
kungen sowie der automatischen Inhaltsidentifizierung

ein innen liegender RFID-Tag innerhalb der Wellpappe
bzw. zwischen den einzelnen Wellpappenbahnen vorge-
sehen. Hierfür muss das Tag während dem Produktions-
prozess der Wellpappe an der Wellpappenanlage einge-
bracht werden. Die richtige Positionierung in Längs- so-
wie auch in Querrichtung stellt ebenfalls einen wesentli-
chen Aspekt der Erfindung dar.
[0008] Erfindungsgemäß wird ein Verfahren zur Her-
stellung von Pappe bzw. einer Materialbahn aus Pappe
bereitgestellt, wobei mindestens zwei Materiallagen mit-
einander verbunden werden und Informationsträger zwi-
schen den mindestens zwei Materiallagen eingebracht
werden. Bevorzugt ist zumindest eine der Materiallagen
eine einseitige Bahn, die durch eine einseitige Gruppe
der Wellpappanlage erzeugt wurde.
[0009] Die Informationsträger können auf eine die In-
formationsträger tragende Materiallage aufgebracht
werden, bevor diese Materiallage mit einer weiteren, die
Informationsträger bedeckenden Materiallage verbun-
den wird. Dies geschieht bevorzugt vor der Kaschierstel-
le und hinter dem Leimwerk.
[0010] Die Materialbahn wird nach der Verbindung al-
ler Materiallagen in Querrichtung (X-Richtung) zerschnit-
ten, wobei Querrichtung relativ zur Durchlaufrichtung zu
betrachten ist, um die Materialbahn in Materialstücke zu
vereinzeln, wobei die Informationsträger zuvor derart
eingebracht werden, dass sich diese anschließend an
vorbestimmten Positionen in den Materialstücken befin-
den. Hierzu ist insbesondere die Bahnlage und/oder
Bahngeschwindigkeit und/oder Totzeit zwischen Auf-
bringung des Informationsträgers und Zerschneidung in
Querrichtung zu berücksichtigen.
[0011] Die Materiallagen werden während der Herstel-
lung der Materialbahn in Längsrichtung (Y-Richtung) be-
wegt, wobei die Längsrichtung relativ zur Durchlaufrich-
tung zu betrachten ist, und die Informationsträger werden
auf die tragende Materiallage an Positionen in Bezug auf
die Längsausdehnung dieser Materiallage zeitlich ge-
steuert aufgebracht, unter Berücksichtigung von an-
schließend erfolgenden vorbestimmten Schnitten in
Querrichtung (X-Richtung), des Abstandes der Position,
an welcher die Querschnitte durchgeführt werden, von
der Position, an welcher die Informationsträger aufge-
bracht werden, und von der Bewegung, welche die Ma-
terialbahn zwischen der Aufbringungsposition und der
Querschneideposition durchgeführt.
[0012] An der Aufbringungsposition ist ein Positionie-
rungssystem mit einem Speicher für Informationsträger
vorgesehen, damit die Informationsträger durch das Po-
sitionierungssystem kontinuierlich auf die tragende Ma-
teriallage, die an dem Positionierungssystem vorbeiläuft,
aufgebracht werden können.
[0013] Das Verfahren wird in einer Wellpappanlage mit
einem Nassende und einem Trockenende durchgeführt.
Als Nassende einer Wellpappanlage werden die einsei-
tigen Gruppen und die Zusammenführung und Kaschier-
stelle aus Fig. 1 bezeichnet. Das Trockenende umfasst
den Heiz- und Zugbereich sowie die Endverarbeitung.
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[0014] Die verwendete Wellpappanlage kann minde-
stens eine einseitige Gruppe, eine Zusammenführungs-
stelle, eine Kaschierstelle, einen Heiz- und Zugbereich
und/oder eine Endverarbeitungsstelle aufweisen.
[0015] Die Informationsträger enthalten Einrichtun-
gen, damit die Informationen mittels elektromagnetischer
Strahlung, akustomagnetischer Strahlung, Radiofre-
quenzwellen und/oder Ultraschallwellen von dem Infor-
mationsträger ausgelesen werden können, insbesonde-
re sind die Informationsträger RFID-Transponder oder
EAS-Tags.
[0016] Optional kann zumindest eine der außen lie-
gende Bahnen mit einer Markierung versehen werden,
die auf einen innen liegenden Informationsträger hin-
weist. Eine solche Markierung kann z.B. eine farbliche
Markierung, ein Label oder ein Inline-Druck sein.
[0017] Das Vorsehen einer Markierung hat den Vorteil,
dass das Schnittmuster in Bezug auf den Informations-
träger auf einfache Weise ausgerichtet werden kann. Ein
sich kumulierender Versatz mit der Folge, dass einige
Schnittmuster keinen Informationsträger aufweisen, wird
vermieden, und der Informationsträger hat bei einer Ver-
packung, die aus dem Schnittmuster gebildet wird, stets
dieselbe Position. Das Schnittmuster kann innerhalb der
Wellpappanlage optimal ausgerichtet werden und auf die
Weise Verschnitt verhindert werden. Außerdem kann die
von außen sichtbare Markierung dazu dienen, dass ein
automatischer RFID-Scanner den Ort des RFID-Tags
präzise lokalisieren kann, so dass die Auslesesicherheit
erhöht ist. Wenn also eine Verpackung zum Transport
von Waren verwendet wird, hat dies entsprechende lo-
gistische Vorteile.
[0018] Die Erfindung umfasst ebenfalls ein Material-
stück aus Pappe, insbesondere aus Wellpappe, welches
nach einem der beschriebenen erfindungsgemäßen Ver-
fahren hergestellt ist oder welches innerhalb der Materi-
allagen der Pappe bzw. Wellpappe einen Informations-
träger enthält. Das Materialstück weist die Vorteile auf,
die durch das erfindungsgemäße Verfahren erzielt wer-
den, so können z.B. die Informationsträger eine Einrich-
tung enthalten, damit die Informationen mittels elektro-
magnetischer Strahlung, akustomagnetischer Strah-
lung, Radiofrequenzwellen und/oder Ultraschallwellen
von dem Informationsträger ausgelesen werden können.
Die Informationsträger können RFID-Transponder oder
EAS-Tags sein.
[0019] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
wird eine Verpackung bereitgestellt, welche teilweise
oder vollständig aus Pappe, insbesondere Wellpappe
besteht, wobei innerhalb der Pappe ein Informationsträ-
ger enthalten ist. Diese Verpackung weist die Vorteile
auf, die aus einem der erfindungsgemäßen Verfahren
resultieren oder aus dem Materialstück aus Pappe.
[0020] Die Erfindung stellt weiterhin eine Anlage be-
reit, die alle Aspekte des erfindungsgemäßen Verfahrens
ausführen kann und hierzu angepasste und geeignete
Mittel aufweist. Alle obigen Ausführungen gelten analog.
[0021] Ebenso wird ein System zur Aufbringung von

Informationsträgern auf eine Materiallage bereitgestellt,
wobei das System mindestens ein Positionierungssy-
stem aufweist, das derart innerhalb der Anlage angeord-
net werden kann, dass die Informationsträger zwischen
zwei Materiallagen eingebracht werden können.
[0022] Das Positionierungssystem ist vorteilhafterwei-
se mit einer Steuerungseinrichtung verbunden, welche
geeignet ist, das Positionierungssystem derart zu steu-
ern, dass sich die Informationsträger anschließend an
vorbestimmten Positionen in den Materialstücken befin-
den.
[0023] Eine Steuerungseinrichtung steuert optional
das Positionierungssystem für die Aufbringung der Infor-
mationsträger in Bezug auf die Längsrichtung (Y-Rich-
tung) der Materiallage bzw. der einseitigen Bahn unter
Berücksichtigung der Parameter Abstand des Positionie-
rungssystems von der Querschneidevorrichtung, Art und
Geschwindigkeit der Bewegung, welche die Material-
bahn zwischen dem Positionierungssystem und der
Querschneidevorrichtung durchgeführt, und/oder Geo-
metrie der vorbestimmten Materialstücke.
[0024] Bevorzugt ist mindestens ein Sensor zur Mes-
sung der Geschwindigkeit der Materialbahn zwischen
dem Positionierungssystem und der Querschneidevor-
richtung vorgesehen. Das Positionierungssystem kann
einen Speicher für Informationsträger aufweisen, damit
die Informationsträger durch das Positionierungssystem
kontinuierlich auf eine tragende Materiallage bzw. eine
einseitige Bahn aufgebracht werden können.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0025] Weitere Aspekte und Vorteile der vorliegenden
Erfindung werden aus der detaillierten Beschreibung der
beigefügten Zeichnungen deutlich werden.

Fig. 1 ist eine schematische Übersichtsdarstellung ei-
ner Anlage zur Herstellung von Wellpappe;

Fig. 2 ist eine schematische Darstellung einer einsei-
tigen Gruppe einer Anlage zur Herstellung von
Wellpappe;

Fig. 3 ist eine schematische Darstellung einer Zu-
sammenführung, Kaschierstelle und eines
Heiz- und Zugbereichs gemäß der vorliegen-
den Erfindung; und

Fig. 4 ist eine schematische Darstellung einer End-
verarbeitung gemäß der vorliegenden Erfin-
dung.

Fig. 5 ist eine schematische Darstellung einer Pappe
mit Informationsträger gemäß der vorliegenden
Erfindung

Detaillierte Beschreibung der bevorzugten Ausfüh-
rungsformen

[0026] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner einseitigen Gruppe. In einer Anlage zur Herstellung
von Wellpappe kann es eine oder mehrere derartige ein-
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seitige Gruppen geben. Sie sind von ihrer Funktion und
ihrem prinzipiellen Aufbau gleich.
[0027] Das Papier oder papierartige Ausgangsmateri-
al befindet sich auf Vorratsrollen 1. Die Vorratsrollen 1
sind stets paarweise angeordnet, wobei das Material von
einer Rolle abgewickelt wird, während die andere Rolle
als Ersatz bereitgehalten wird. Ist das Material einer Rolle
erschöpft, so wird an der Stelle 2 auf die andere Rolle
gespleißt, so dass die Materialzufuhr nicht abreißt. Von
da aus wird das Papier in einen ersten Materialspeicher
3 geleitet. Hier wird Papier gespeichert, um die Verzö-
gerung der Papierzufuhr, die beim Spleißen auf eine
neue Rolle entsteht, zu kompensieren. Zur Regelung des
Speicherinhalts im Speicher 3 können die Umlenkrollen
rechts und links im Speicher aufeinander zu bewegt oder
voneinander entfernt werden.
[0028] Vom ersten Speicher 3 wird das Papier zu der
Lagebeeinflussungsvorrichtung 4 geleitet. Das Papier
wird nach der Lagebeeinflussungsvorrichtung 4 über
Walzen geleitet, wo es erhitzt wird, insbesondere mit
Walzen, die von innen mit heißem Wasserdampf ge-
speist werden. Zudem wird das Papier auf dem Weg an-
gefeuchtet, damit es besser verformbar ist und sich zwei
Papierlagen später leichter verbinden lassen.
[0029] Dann wird die Bahn, die von einer Seite kommt,
über eine Riffelwalze 5 geführt, wo sie in eine wellige
Form gezwungen wird. Die Leimvorrichtung 6 trägt Leim
auf diese Bahn auf. Von der anderen Seite kommt eine
zweite Bahn, die dann mit der gewellten Bahn zu einer
einseitigen Bahn verleimt wird.
[0030] Die erzeugte einseitige Bahn wird auf die Brük-
ke 8 befördert. Hier ist ein zweiter Vorrat, der so genannte
Brückenvorrat 7 angeordnet. Er dient als Reserve für die
weitere Herstellung. Beim Umspleißen von einer Vorrats-
rolle 1 auf eine andere wird üblicherweise die Herstellung
der einseitigen Bahn verlangsamt, um ein sicheres und
somit langsameres Anspleißen zu erlauben. Für diesen
Zeitraum dient der Brückenvorrat 7 als Reserve, damit
der Herstellungsprozess mit einer Geschwindigkeit von
ca. 100 bis 400 Metern pro Minute weiterlaufen kann.
Nach dem Wechsel auf eine neue Vorratsrolle 1 wird die
Geschwindigkeit beim Erzeugen der einseitigen Bahn
auf einen überdurchschnittlichen Wert angehoben, um
den Brückenvorrat 7 wieder aufzufüllen.
[0031] Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Zusammenführung, Kaschierstelle und eines Heiz-
und Zugbereichs. Hierhin werden die eine oder mehrere
einseitige Bahnen geleitet. Die Lagebeeinflussungsvor-
richtungen 11, 12 regeln die Lage der einseitigen Bahnen
sowie die benötigten Bahnspannungen. Von einer Deck-
lagenvorratsrolle 9 wird die Decklage über einen Vorrats-
speicher zur Lagebeeinflussungsvorrichtung 10 geleitet.
[0032] Nach den Lagebeeinflussungsvorrichtungen
10, 11, 12 werden die Bahnen über einen Vorheizer 13
und ein Leimwerk 14 zur Kaschierung 20 geleitet, wo die
Bahnen zusammengefügt werden. Hier ist eine mög-
lichst genaue Positionierung der Bahnen zueinander
wünschenswert.

[0033] Vor der Kaschierung werden Informationsträ-
ger 26, z.B. RFID-Tags, durch das System 18 auf die
einseitige Bahn 16 aufgebracht, bevor diese mit der
Deckbahn 15 zusammengeführt wird. Bevorzugt werden
die RFID-Tags 26 auf die Bahn 16 zwischen dem Leim-
werk 14 und der Kaschierung 20 aufgebracht, da der
frisch aufgetragene Leim die Anhaftung der Tags 26 un-
terstützt. Zum Aufbringen der Tags 26 können z.B. me-
chanische oder pneumatische Vorgänge ausgenutzt
werden. Alternativ oder zusätzlich kann das System zum
Aufbringen von Tags 26 auch an den Positionen, die
durch Bezugszeichen 19 angezeigt sind, zum Einsatz
gebracht werden. Hierdurch wird ermöglicht, dass Tags
26 zwischen verschiedenen Lagen einer mehrlagigen
Wellpappbahn eingebracht werden können.
[0034] In Wellpappanlagen können mehrere Aufträge
gleichzeitig gefertigt werden. Die Bahn kann durch einen
Rill- und Schneidautomat 24 in Längsrichtung zerteilt
werden. Die so aufgeteilten Seiten einer Bahn können
dann unterschiedlich weiterverarbeitet werden. Es kann
wünschenswert sein, dass jeweilige Endprodukte jeweils
mit RFID-Tags 26 bestückt sind. Aus diesem Grund kann
das System 18 so ausgelegt werden, dass es eine Mehr-
zahl von Aufbringköpfen umfasst, die unabhängig von-
einander gesteuert werden können. Die Aufbringköpfe
können dann unabhängig voneinander quer zur Durch-
laufrichtung der Bahn verfahren werden und sie können
in unterschiedlichen zeitlichen Abständen RFID-Tags 26
aufbringen.
[0035] In der Arbeitsvorbereitung sind alle erforderli-
chen Maße, wie z.B. die gesamte Kontur der späteren
Kartonage bekannt. Dies betrifft alle erforderlichen Ab-
maße, Ausstanzungen, Rillungen, Grifftaschen usw. Die-
se Informationen werden dem Steuersystem übergeben
und zur Positionierung der RFID-Tags 26 verwendet.
Weiterhin muss noch durch die Arbeitsvorbereitung/Pla-
nung festgelegt werden, an welcher Position die RFID-
Tags 26 innerhalb der Wellpappe zur Einbringung kom-
men sollen, wie beispielsweise in Bezug zu anderen
Schnitt/Rillkanten bzw. zu einem Koordinatenbezugs-
punkt. Hierauf wird im Rahmen der Fig. 5 detaillierter
eingegangen.
[0036] Das System 18 umfasst einem Speicher für ei-
ne ausreichende Anzahl von Tags und eine Positionier-
vorrichtung für den Aufbringkopf bzw. Köpfe. Diese Po-
sitioniervorrichtung ist in der Lage, jede beliebige Posi-
tion quer zur Laufrichtung des Papiers anzufahren und
so den Aufbringkopf in die gewünschte Position zur
Bahnlage zu bringen.
[0037] Durch optionale zusätzliche Messungen der
Bahnlagen und Breiten im Bereich der Zusammenfüh-
rung, die bei den Lagebeeinflussungsvorrichtungen 10,
11, 12 installiert werden kann, sowie im Bereich des Rill-
und Schneidautomaten 24 kann die erforderliche Positi-
on des RFID-Tags 26 genau bestimmt werden. Zur Hilfe
können noch weitere Messsysteme zur Breiten-, Lagen-,
Schrumpfbestimmung usw. oder aber eine Randbe-
schnitterfassung, die den Wegschnitt im Bereich des Rill-
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und Schneidautomaten charakterisiert, eingesetzt wer-
den. Somit kann das Tag zielgenau vor der Kaschierung
20 eingebracht werden.
[0038] Für die Lageposition des Tags in Längsrichtung
kann wie folgt vorgegangen werden. Im Querschneider
25 wird die Bahn in Querrichtung entsprechend der be-
nötigten Formatlänge für die Weiterverarbeitung zuge-
schnitten. Um das Tag 26 nun im vorderen Teil der Well-
pappenanlage passend zu positionieren, muss der Ein-
bringzeitpunkt so synchronisiert werden, dass er in Be-
zug zur Querschnittlinie am Querschneider 25 richtig
zum Liegen kommt. Hierfür kann das Schnittsignal vom
Querschneider verwendet werden. Dieses, im Zusam-
menhang mit einer Geschwindigkeitsberechnung oder
aber Längenmessung der Ware, ermöglicht die Ermitt-
lung des richtigen Einbringzeitpunktes des RFID-Tags
26. Die Geschwindigkeit der Bahn kann z.B. mit einem
Geschwindigkeitsmessmittel 22 erfasst werden. Der Ab-
stand zwischen dem System 18 und dem Querschneider
25 ist aus dem Anlagenaufbau bekannt. Gerade wenn
eine besonders genaue Positionierung der RFID-Tags
26 erwünscht ist, sollte die tatsächliche, gegenwärtige
Bahngeschwindigkeit bei der Steuerung des Systems 18
berücksichtigt werden. Bei Bahngeschwindigkeiten von
ca. 100 bis 400 Metern pro Minute ist die Berücksichti-
gung von Bahngeschwindigkeitsschwankungen ein
wichtiger Faktor.
[0039] Es soll noch erwähnt werden, dass bei Auf-
tragswechsel, d.h. bei Umstellung von der Fertigung auf
eine neue Pappzielform, eine zeitrichtige Umschaltung
der Einbringpositionen erforderlich sein kann. Dies ist bei
der Steuerung des Systems 18 zu berücksichtigen.
[0040] Weiterhin umfasst die Anlage einen Kurz-Quer-
schneider 23. Dieser ermöglicht Ausschussstellen her-
auszuschneiden, insbesondere nach einem Format-
wechsel oder aber bei Maschinenstillstand. Dieser Kurz-
Querschneider 23 hat in der Regel eine andere Ar-
beitsperiodenlänge als die Formatlänge, so dass die dort
herausgehauenen Stücke unter Umständen bei der
Steuerung des Systems 18 zu berücksichtigen sind.
[0041] Nach der Kaschierung 20 wird die Bahn im
Heiz- und Zugbereich 21 getrocknet. Umlaufende Bän-
der ziehen die Bahn durch diesen Bereich, dabei wird
sie an Heizelementen vorbeigeleitet. Durch Einbringung
von Wärme wird der Pappe Feuchtigkeit entzogen und
sie wird getrocknet.
[0042] Fig. 4 ist eine schematische Darstellung einer
Endverarbeitung. Die Bahngeschwindigkeit wird durch
das Geschwindigkeitsmessmittel 22 erfasst. Die Bahn
wird dann vom Kurz-Querschneider 23 weitergeleitet
zum Rill- und Schneidautomat 24. Im Querschneider 25
wird die Bahn in Querrichtung auf gewünschte Abmes-
sungen geschnitten und in ein Lager geleitet, das auf der
rechten Seite der Fig. 4 schematisch dargestellt ist.
[0043] Fig. 5 zeigt ein Beispiel eines in Längs- und
Querrichtung zugeschnittenen Wellpappbogens mit ei-
nem Informationsträger 26 gemäß der Erfindung, wobei
in Längsrichtung Rillungen (spätere Faltlinien) eingear-

beitet sind. Schnitte und Faltungen quer zur Durchlauf-
richtung (CL) werden in der Endverarbeitung vorgenom-
men.
[0044] Das Tag 26 wird in seiner Position durch seinen
Abstand von der Achse in Durchlaufrichtung, also X-Ko-
ordinate, und durch seinen Abstand von der in Durch-
laufrichtung hinteren Rohkante, die quer zur Durchlauf-
richtung ist, also Y-Koordinate bestimmt. Der Fachmann
kann selbstverständlich auch ein anderes geeignetes
Koordinatensystem wählen. Bei einer solchen Positions-
angabe ist zu berücksichtigen, dass in der Wellpappen-
anlage noch ein Randstreifen abgeschnitten wird, eine
entsprechende Schrumpfung durch Trocknen entsteht
und auch in der Weiterverarbeitung an allen vier Roh-
kanten der Formate noch etwas weggeschnitten wird.
Dieses muss alles entsprechend berücksichtigt werden,
so dass das RFID-Tag 26 nach der letztendlichen Bear-
beitung an der richtigen Position zur angegebenen Re-
ferenzkanten- oder Rillposition zur Einbringung kommt.
Vorteilhafterweise kann die gewünschte Position des
RFID-Tags 26 durch einen Bediener der Anlage durch
eine bedienungsfreundliche Maske, z.B. mit einer Anzei-
ge ähnlich zu Fig. 5, eingegeben bzw. geändert werden.
Die Steuerung der Anlage kann ebenfalls so ausgelegt
werden, dass gleichzeitig mit der Eingabe über einen her-
zustellenden Auftrag die Position für das RFID-Tag 26
mit übergeben wird.
[0045] Optional kann zumindest eine der außen lie-
gende Bahnen 15 oder 17 mit einer Markierung versehen
werden, die auf einen innen liegenden Informationsträ-
ger 26 hinweist. Solche Markierungen werden bevorzugt
erst hinter dem Heiz- und Zugbereich 21 aufgebracht.
Sie sollen später von außen sichtbar sein, daher kann
es auch vorteilhaft sein, wenn sie erst im Rahmen der
späteren Endverarbeitung aufgebracht werden. Wenn
sie im Rahmen der Wellpappenfertigung aufgebracht
werden, können für ihre Positionierung alle Informatio-
nen und Steuergrößen, die zur Positionierung der RFID-
Tags 26 bereits vorhanden sind, in analoger Weise ver-
wendet werden. So ist es z.B. möglich, die Markierungen
synchronisiert zu der Aufbringung des RFID-Tags 26 zu
positionieren.
[0046] Wie oben beschrieben und wie beispielsweise
in Figur 5 zu sehen ist, kann zumindest eine der außen
liegende Bahnen 15 oder 17 mit einer Markierung (X, Y)
versehen werden, die auf die X- und Y-Position des innen
liegenden Informationsträgers hinweist. Für ihre Positio-
nierung können alle Informationen und Steuergrößen,
die zur Positionierung der RFID-Tags 26 bereits vorhan-
den sind, in analoger Weise verwendet werden. So ist
es z.B. möglich, die Markierungen synchronisiert zu der
Aufbringung des RFID-Tags 26 zu positionieren.
[0047] Das Vorsehen einer Markierung hat den Vorteil,
dass das Schnittmuster in Bezug auf den Informations-
träger auf einfache Weise ausgerichtet werden kann. Ein
sich kumulierender Versatz mit der Folge, dass einige
Schnittmuster keinen Informationsträger aufweisen, wird
vermieden, und der Informationsträger hat bei einer Ver-
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packung, die aus dem Schnittmuster gebildet wird, stets
dieselbe Position. Das Schnittmuster kann innerhalb der
Wellpappanlage optimal ausgerichtet werden und auf die
Weise Verschnitt verhindert werden. Außerdem kann die
von außen sichtbare Markierung dazu dienen, dass ein
automatischer RFID-Scanner den Ort des RFID-Tags
präzise lokalisieren kann, so dass die Auslesesicherheit
erhöht ist. Wenn also eine Verpackung zum Transport
von Waren verwendet wird, hat dies entsprechende lo-
gistische Vorteile.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von Pappe bzw. einer Ma-
terialbahn aus Pappe, wobei mindestens zwei Ma-
teriallagen miteinander verbunden werden, da-
durch gekennzeichnet, dass Informationsträger
(26) zwischen den mindestens zwei Materiallagen
(15, 16) eingebracht werden.

2. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Informationsträger (26) auf eine
die Informationsträger tragende Materiallage aufge-
bracht werden, bevor diese Materiallage mit einer
weiteren, die Informationsträger bedeckenden Ma-
teriallage verbunden wird.

3. Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Materialbahn nach der Ver-
bindung aller Materiallagen in Querrichtung (X-Rich-
tung) zerschnitten wird, um die Materialbahn in Ma-
terialstücke zu vereinzeln, wobei die Informations-
träger (26) zuvor derart eingebracht werden, dass
sich diese anschließend an vorbestimmten Positio-
nen in den Materialstükken befinden.

4. Verfahren gemäß Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Materiallagen während der Her-
stellung der Materialbahn in Längsrichtung (Y-Rich-
tung) bewegt werden, und dass die Informationsträ-
ger (26) auf die tragende Materiallage an Positionen
in Bezug auf die Längsausdehnung dieser Material-
lage zeitlich gesteuert aufgebracht werden unter Be-
rücksichtigung von

- anschließend erfolgenden vorbestimmten
Schnitten in Querrichtung (X-Richtung),
- des Abstandes der Position, an welcher die
Querschnitte durchgeführt werden, von der Po-
sition, an welcher die Informationsträger (26)
aufgebracht werden, und
- von der Bewegung, welche die Materialbahn
zwischen der Aufbringungsposition und der
Querschneideposition durchführt.

5. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an der

Aufbringungsposition ein Positionierungssystem mit
einem Speicher für Informationsträger (26) vorgese-
hen ist, damit die Informationsträger (26) durch das
Positionierungssystem kontinuierlich auf die tragen-
de Materiallage, die an dem Positionierungssystem
vorbeiläuft, aufgebracht werden können.

6. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
fahren in einer Wellpappanlage mit einem Nassende
und einem Trockenende durchgeführt wird.

7. Verfahren gemäß Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wellpappanlage mindestens ei-
ne einseitige Gruppe, eine Zusammenführungsstel-
le, eine Kaschierstelle (20), einen Heiz- und Zugbe-
reich und/oder eine Endverarbeitungsstelle auf-
weist.

8. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Infor-
mationsträger (26) Einrichtungen enthalten, damit
die Informationen mittels elektromagnetischer
Strahlung, akustomagnetischer Strahlung, Radio-
frequenzwellen und/oder Ultraschallwellen von dem
Informationsträger (26) ausgelesen werden können.

9. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Infor-
mationsträger (26) RFID-Transponder oder EAS-
Tags sind.

10. Verfahren gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest eine der außen liegenden Bahnen (15,17) mit
einer Markierung versehen wird, die auf den innen
liegenden Informationsträger (26) hinweist.

11. Materialstück aus Pappe, insbesondere aus Well-
pappe, dadurch gekennzeichnet, dass das Mate-
rialstück nach einem Verfahren gemäß den Ansprü-
chen 1 bis 10 hergestellt worden ist.

12. Materialstück aus Pappe, insbesondere Wellpappe,
dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb der Ma-
teriallagen der Pappe bzw. Wellpappe ein Informa-
tionsträger (26) enthalten ist.

13. Materialstück aus Pappe gemäß Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass der Informationsträ-
ger (26) eine Einrichtungen enthält, damit die Infor-
mationen mittels elektromagnetischer Strahlung,
akustomagnetischer Strahlung, Radiofrequenzwel-
len und/oder Ultraschallwellen von dem Informati-
onsträger (26) ausgelesen werden können.

14. Materialstück aus Pappe gemäß Anspruch 12 oder
13, dadurch gekennzeichnet, dass der Informati-
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onsträger (26) ein RFID-Transponder oder ein EAS-
Tag ist.

15. Materialstück aus Pappe gemäß einem der Ansprü-
che 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass das
Materialstück mit einer Markierung versehen ist, die
auf den innen liegenden Informationsträger (26) hin-
weist.

16. Verpackung, welche teilweise oder vollständig aus
Pappe, insbesondere Wellpappe besteht, dadurch
gekennzeichnet, dass innerhalb der Pappe ein In-
formationsträger (26) enthalten ist.

17. Verpackung gemäß Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Informationsträger (26) ei-
ne Einrichtungen enthält, damit die Informationen
mittels elektromagnetischer Strahlung, akustoma-
gnetischer Strahlung, Radiofrequenzwellen und/
oder Ultraschallwellen von dem Informationsträger
(26) ausgelesen werden können.

18. Verpackung gemäß Anspruch 16 oder 17, dadurch
gekennzeichnet, dass der Informationsträger (26)
ein RFID-Transponder oder ein EAS-Tag ist.

19. Verpackung gemäß einem der Ansprüche 16 bis 18,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verpackung
mit einer Markierung versehen ist, die auf den innen
liegenden Informationsträger (26) hinweist.

20. Anlage zur Herstellung von Wellpappe, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens ein Positionie-
rungssystem zur Aufbringung von Informationsträ-
gern (26) vorgesehen ist, das derart innerhalb der
Anlage angeordnet ist, dass die Informationsträger
(26) zwischen zwei Materiallagen (15, 16) einge-
bracht werden können.

21. Anlage gemäß Anspruch 20, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Positionierungssystem zwi-
schen zwei einseitigen Bahnen oder zwischen einer
einseitigen Bahn (16) und einer Deckbahn (15) an
einer Stelle angeordnet ist, bevor die Bahnen mit-
einander verbunden werden.

22. Anlage gemäß Anspruch 20 oder 21, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Positionierungssystem vor
bzw. bei der Kaschierstelle (20) angeordnet ist.

23. Anlage gemäß einem der Ansprüche 20 bis 22, da-
durch gekennzeichnet, dass die Anlage eine
Querschneidevorrichtung (25) aufweist, um die Ma-
terialbahn in Materialstücke zu vereinzeln, wobei
das Positionierungssystem mit einer Steuerungsein-
richtung verbunden ist, welche geeignet ist, das Po-
sitionierungssystem derart zu steuern, dass sich die
Informationsträger (26) anschließend an vorbe-

stimmten Positionen in den Materialstücken befin-
den.

24. Anlage gemäß einem der Ansprüche 20 bis 23, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuerungsein-
richtung das Positionierungssystem für die Aufbrin-
gung der Informationsträger (26) in Bezug auf die
Längsrichtung (Y-Richtung) der Materiallage bzw.
der einseitigen Bahn unter Berücksichtigung folgen-
der Parameter steuern kann:

- Abstand des Positionierungssystems von der
Querschneidevorrichtung (25),
- Art und Geschwindigkeit der Bewegung, wel-
che die Materialbahn zwischen dem Positionie-
rungssystem und der Querschneidevorrichtung
durchführt, und/oder
- Geometrie der vorbestimmten Materialstücke.

25. Anlage gemäß einem der Ansprüche 20 bis 24, da-
durch gekennzeichnet, dass das Positionierungs-
system einen Speicher für Informationsträger (26)
aufweist, damit die Informationsträger (26) durch
das Positionierungssystem kontinuierlich auf die tra-
gende Materiallage bzw. die einseitige Bahnaufge-
bracht werden können.

26. Anlage gemäß einem der Ansprüche 20 bis 25, da-
durch gekennzeichnet, dass die Anlage ein Nas-
sende und ein Trockenende aufweist.

27. Anlage gemäß einem der Ansprüche 20 bis 26, da-
durch gekennzeichnet, dass die Anlage minde-
stens eine einseitige Gruppe, eine Zusammenfüh-
rungsstelle, eine Kaschierstelle (20), einen Heiz-
und Zugbereich und/oder eine Endverarbeitungs-
stelle aufweist.

28. Anlage gemäß einem der Ansprüche 20 bis 27, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens ein Mittel
vorgesehen ist, das ausgelegt ist, zumindest eine
der außen liegenden Bahnen (15,17) mit einer Mar-
kierung zu versehen, die auf den innen liegenden
Informationsträger (26) hinweist.

29. System zur Aufbringung von Informationsträgern
(26) auf eine Materiallage in einer Anlage gemäß
einem der Ansprüche gemäß 20 bis 28, wobei das
System mindestens ein Positionierungssystem auf-
weist, das derart innerhalb der Anlage angeordnet
werden kann, dass die Informationsträger (26) zwi-
schen zwei Materiallagen (15, 16) eingebracht wer-
den können.

30. System gemäß Anspruch 29, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Positionierungssystem mit einer
Steuerungseinrichtung verbunden ist, welche geeig-
net ist, das Positionierungssystem derart zu steuern,
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dass sich die Informationsträger (26) anschließend
an vorbestimmten Positionen in den Materialstücken
befinden.

31. System gemäß Anspruch 29 oder 30, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuerungseinrichtung das
Positionierungssystem für die Aufbringung der Infor-
mationsträger (26) in Bezug auf die Längsrichtung
(Y-Richtung) der Materiallage bzw. der einseitigen
Bahn unter Berücksichtigung folgender Parameter
steuern kann:

- Abstand des Positionierungssystems von der
Querschneidevorrichtung,
- Art und Geschwindigkeit der Bewegung, wel-
che die Materialbahn zwischen dem Positionie-
rungssystem und der Querschneidevorrichtung
durchführt, und/oder
- Geometrie der vorbestimmten Materialstücke.

32. System gemäß einem der Ansprüche 29 bis 31, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens ein Sen-
sor zur Messung der Geschwindigkeit der Material-
bahn zwischen dem Positionierungssystem und der
Querschneidevorrichtung vorgesehen ist.

33. System gemäß einem der Ansprüche 29 bis 32, da-
durch gekennzeichnet, dass das Positionierungs-
system einen Speicher für Informationsträger (26)
aufweist, damit die Informationsträger (26) durch
das Positionierungssystem kontinuierlich auf eine
tragende Materiallage bzw. eine einseitige Bahnauf-
gebracht werden können.

34. System gemäß einem der Ansprüche 29 bis 33, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens ein Mittel
vorgesehen ist, das ausgelegt ist, zumindest eine
der außen liegenden Bahnen (15,17) mit einer Mar-
kierung zu versehen, die auf den innen liegenden
Informationsträger (26) hinweist.
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